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10/13 Amtshaftung Organhaftpflicht Polizeibefugnis-Entschädigung

90/01 Straßenverkehrsordnung

Norm

AHG 1949 §11 Abs1;

ParkgebührenG Stmk §2;

ParkgebührenV Graz 1979;

ParkgebührenV Graz 1997;

StVO 1960 §25 Abs2;

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden): 2003/17/0139 2003/17/0140 2003/17/0141
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Rechtssatz

Ausführungen zur Zulässigkeit von Anträgen nach § 11 Abs. 1 AHG im Falle der Erhebung von Klagen nach dem AHG

gegen die Landeshauptstadt Graz auf Ersatz der durch die erstinstanzliche Strafverfolgung verursachten

Verfahrenskosten. (Hier: Über die klagenden Parteien wurden Verwaltungsstrafen wegen Übertretung des

Steiermärkischen Parkgebührengesetzes iVm der jeweiligen Parkgebührenverordnung und der im Tatzeitpunkt

maßgeblichen Verordnung über die Errichtung von Kurzparkzonen verhängt. Das vorlegende Gericht möchte die Frage

der Rechtmäßigkeit der in Frage kommenden Bescheide wegen nicht gehöriger Kundmachung der

Kurzparkzonenverordnung durch Vorschriftszeichen nach der StVO geklärt wissen. Soweit es sich bei den vorgelegten

Bescheiden um Straferkenntnisse des Bürgermeisters der Landeshauptstadt Graz handelt, wurde über Berufung der

klagenden Parteien vom Unabhängigen Verwaltungssenat für die Steiermark der jeweilige Bescheid aufgehoben und

das Verwaltungsstrafverfahren eingestellt; in einem anderen Teil der Fälle stellte bereits der Bürgermeister der

Landeshauptstadt Graz nach Bekanntwerden von Kundmachungsmängeln der Kurzparkzonenverordnung (auf Grund

von Entscheidungen des Unabhängigen Verwaltungssenates für die Steiermark) das jeweilige

Verwaltungsstrafverfahren, in dem es zur Erlassung der Strafverfügung gekommen war, die von den klagenden

Parteien mit Einspruch bekämpft wurde, ein. In diesen Verfahren kam es daher nicht zur Erlassung von

Straferkenntnissen erster Instanz.)
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